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Organe einer Genossenschaft

Generalversammlung

• ist die Versammlung aller Mitglieder  
der Genossenschaft;  
jedes Mitglied hat eine Stimme

•	 findet	innerhalb	von	6	Monaten	nach	
Abschluss	des	Geschäftsjahres	statt

•	 beschließt	über	Satzungsänderungen,	
über	Auflösung	oder	Verschmelzung	 
der Genossenschaft

•	 wählt	die	Mitglieder	von	Vorstand	 
und Aufsichtsrat

•	 genehmigt	den	Jahresabschluss,	 
beschließt	über	Verteilung	von	Gewinn	
und Verlust

•	 entlastet	Vorstand	und	Aufsichtsrat

bei	großen	Genossenschaften	(über	1.500	
Mitglieder) kann statt der General- eine 
Vertreterversammlung	einberufen	werden

Vorstand

•	 wird	durch	die	Generalversammlung	 
gewählt

•	 hat	mindestens	2	Mitglieder

•	 leitet	die	Genossenschaft	eigenverant-
wortlich	(Geschäftsführung)

•	 vertritt	die	Genossenschaft	nach	außen

•	 hat	die	selbständige	Entscheidungs
befugnis

•	 berichtet	dem	Aufsichtsrat	regelmäßig	
über	Geschäftsentwicklung,	Unterneh-
mensplanung,	Einhaltung	der	genossen-
schaftlichen	Grundsätze

•	 erstellt	den	Jahresabschluss	 
und	Lagebericht

bei	kleinen	Genossenschaften	(bis	20	
	Mitglieder)	genügt	1	Vorstandsmitglied

Aufsichtsrat

•	 wird	durch	die	Generalversammlung	 
gewählt

•	 hat	mindestens	3	Mitglieder

•	 überwacht	die	Leitungstätigkeit	 
des	Vorstandes	(Kontrolle)

•	 vertritt	die	Genossenschaft	gegenüber	
dem Vorstand

•	 ist	dem	Vorstand	nicht	übergeordnet

•	 prüft	den	Jahresabschluss	und	berichtet	
der	Generalversammlung

bei kleinen Genossenschaften kann statt 
des	Aufsichtsrates	ein	Bevollmächtigter	
gewählt	werden


